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ANLEITUNG FÜR DIE EINREICHUNG VON DIGITALEN TECHNISCHEN SEISMISCHEN 

ÜBERPRÜNGEN (z.B: DATENBLÄTTER DER EBENE NULL) MITTELS SUAP BEI DER 

DIENSTSTELLE FÜR MELDUNGEN VON TRAGKONSTRUKTIONEN DER AUTONOMEN 

PROVINZ BOZEN 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Einführung und Zweck dieser Anleitung 

2. Einreichung der technischen seismischen Überprüfungen (z.B.: Datenblätter der Ebene Null) 

mittels SUAP bei der Dienststelle für Meldungen von Tragkonstruktionen der Autonomen 

Provinz Bozen. 
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1. Einführung und Zweck dieser Anleitung 

Der Zweck dieser Anleitung ist jener, dem Benutzer die Modalitäten für das Verfahren, mittels des Online 

Portals SUAP, für die digitale Erfassung der technischen seismischen Überprüfungen (z.B. Datenblätter der 

Ebene Null) im Sinne des Beschlusses der Landesregierung vom 27 März 2018 Nr. 288 an die Dienststelle für 

die Meldungen von Tragkonstruktionen der Autonomen Provinz Bozen, nachfolgend „Dienststelle“ genannt, 

aufzuzeigen. 

Für Erläuterungen bezüglich des SUAP Portals siehe die Anleitung SUAP  

2. Einreichung der technischen seismischen Überprüfungen (z.B.: Datenblätter der Ebene Null) 

mittels SUAP bei der Dienststelle für Meldungen von Tragkonstruktionen der Autonomen 

Provinz Bozen. 

Durch dieses Einreichverfahren muss der Benutzer bei der Dienststelle den Antrag für die technische 

seismische Überprüfung einreichen und insbesondere das Dokument für die digital unterzeichnete 

technische seismische Überprüfung im Pdf/A Format hinterlegen und zwar das Datenblatt der Ebene Null 

und/oder eine andere eventuelle seismische Überprüfung wie zum Beispiel die Datenblätter der Ebene 1 

und/oder 2.   

Das Einreichverfahren ähnelt den im SUAP bereits operativen Verfahren (siehe Anleitung SUAP). 

Im Folgenden werden nur die Hauptschritte dieses Verfahrens gezeigt. 
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Sobald Sie im SUAP-Portal über Ihre Anmeldedaten eingestiegen sind, müssen Sie den Namen des neuen 

Antrags im Fenster " Teilen Sie der Akte eine neue Beschreibung zu” eingeben.  

  



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 4 - Rev. 01 -  Okt. 2018 
 

 

Mit einem Klick auf die Taste "Bestätigen" wird das Fenster "Wahl des Tätigkeitsbereiches" geöffnet, in 

dem der Bereich "Hochbau" ausgewählt werden muss.

 

Anschließend öffnet sich das folgende Fenster, in dem Sie das gewünschte Verfahren auswählen können.  
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Hinweis: Der Antrag für die Hinterlegung einer seismischen technischen Überprüfung muss bei der 

Dienststelle entweder direkt vom Eigentümer des Gebäudes / der Infrastruktur oder von einem 

Bevollmächtigter (Techniker, der vom Eigentümer beauftragt wird) eingereicht werden, der nachstehend als 

Sonderbevollmächtigter bezeichnet ist. 

Für den Fall, dass der Antrag von einem Sonderbevollmächtigten im Fenster "Fakultative Erklärungen 

wählen" eingereicht wird, muss die Option "Die Meldung bzw. der Antrag wird von einem 

Sonderbevollmächtigten Freiberufler / von einer Sonderbevollmächtigten Person eingereicht“ ausgewählt 

werden. 
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Im folgenden Fenster "Anagrafische Daten", das dem Abschnitt "On-line Formular ausfüllen" angehört, 

müssen die Daten des Eigentümers des Gebäudes- / der Infrastruktur eingegeben werden. Nach jeder 

Eingabe empfiehlt es sich, auf die Taste „Speichern“ zu klicken. 
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Im nächsten Fenster "Funktion bzw. Daten bezüglich der Sonderbevollmächtigten Person" müssen die Daten 

des Sonderbevollmächtigten (technischer Beauftragte des Eigentümers des Gebäudes / der Infrastruktur, um 

das Datenblatt der Ebene Null auszufüllen und im SUAP-Portal zu hinterlegen) eingegeben werden. 

 

Im Fenster "Betreff der Akte" muss der Benutzer mindestens die Faszikel-Nummer des Tragwerks (Gebäude- 

/ Infrastruktur) angeben. Diese Nummer muss auch im entsprechenden Fenster "Faszikel-Nummer" 

angegeben werden (siehe weiter). 

 

Im Fenster "Zweckbestimmung und Verwaltung der Anhänge" müssen die Art des Bauwerkes (Gebäude und 

/ oder Brücke) und die anzuhängenden Unterlagen (Datenblatt der Ebene Null (seismische Zählung) und / 

oder seismische Überprüfung) ausgewählt werden. Für die seismische Überprüfung steht es frei, entweder 

die Datenblätter der Ebene 1 oder 2 oder andere seismische Überprüfungen anzubringen. 

Faszikel- 
Nummer 
eingeben 
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Im Fenster "Begleichung der aktenbezogenen Gebühren" muss keine Zahlung geleistet werden. 

Die endgültigen zusammenfassenden Unterlagen (z. B. MDA) müssen vom Benutzer digital unterzeichnet und 

von diesen an die Dienststelle weitergeleitet werden. Um die Weiterleitung zu bestätigen, erhält der 

Benutzer sofort eine PEC-E-Mail an die im Fenster "Betreff der Akte" angegebene Adresse. 

 

Faszikel- 
Nummer 
eingeben 


